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1. Rechtsgrundlage 
Gemäß § 56 Abs. 1 und 2 SGB V bestimmt der G-BA in Richtlinien die Befunde, für die 
Festzuschüsse nach § 55 SGB V gewährt werden und ordnet diesen prothetische 
Regelversorgungen zu.  

2. Eckpunkte der Entscheidung  
Um eine eindeutige Identifizierung von gebogenen Auflagen bei den einfachen gebogenen 
Halte- und Stützvorrichtungen zu ermöglichen, haben der GKV-Spitzenverband und der 
Verband der Deutschen Zahntechniker-Innungen zum 1. Januar 2015 die gebogene Auflage 
als L-Nr. 3805 in das Bundeseinheitliche Verzeichnis der abrechnungsfähigen 
zahntechnischen Leistungen (BEL-II) aufgenommen. Eine Unterscheidung zwischen 
gebogener Auflage und den übrigen einfachen gebogenen Halte- und Stützvorrichtungen 
war notwendig, weil der gebogenen Auflage im Gegensatz zu den übrigen gebogenen Halte- 
und Stützelementen eine BEMA-Position zugeordnet ist, die auf diese Weise plausibilisiert 
werden kann. Die übrigen einfachen gebogenen Halte- und Stützvorrichtungen bleiben 
weiterhin in der BEL-II Nr. 3800 zusammengefasst. 

Mit Beschluss des Plenums vom 4. Dezember 2014 wurde die BEL-II Nr. 3805 bereits bei 
diversen anderen Befunden als zahntechnische Regelversorgung eingefügt. Darüber hinaus 
müssen auch die Befunde 6.5 und 6.5.1 aus systematischen Gründen um die BEL-II Nrn. 
3800 „Einfache gebogene Halte-/ Stützvorrichtung“, 3810 „Sonstige gebogene Halte- 
und/oder Stützvorrichtung“ und 3805 „Gebogene Auflage“ ergänzt werden. Mit der Aufnahme 
der BEL II Nr. 3800 in die Regelversorgung werden die seltenen Fälle abgebildet, in denen 
Erweiterungen mit gebogenen (und metallverbundenen) oder gegossenen Retentionen 
durchgeführt werden und zugleich gebogene Halte- und/oder Stützelemente verwendet 
werden. Zudem können auch mehrarmige gebogene Halteelemente verwendet werden und 
daher ist auch die Aufnahme der BEL II Nr. 3810 geboten. Die Aufnahme der BEL II Nr. 3805 
„Gebogene Auflage“ bei den Befunden 6.5 und 6.5.1 ist erforderlich, weil der BEMA im 
Zusammenhang mit Erweiterungen von gegossenen Prothesen auch gebogene Auflagen 
zulässt.  

Bei der letzten Erhebung der zahntechnischen Leistungen für die Festzuschussbefunde 6.5. 
und 6.5.1 im Jahr 2004 konnten zwar keine Häufigkeiten für die Leistungen nach den 
Nrn. 380 ff. und 381 ff. BEL-II gemessen werden. Dennoch können diese Leistungen in 
seltenen Fällen notwendig und im Rahmen der Regelversorgung abrechenbar sein. Daher 
müssen diese Leistungen in die Verzeichnisse der den Befunden 6.5 und 6.5.1 
zugeordneten Regelversorgungen und somit in die Festzuschussrichtlinie aufgenommen 
werden. Da zurzeit keine relativen Häufigkeiten für diese zahntechnischen Leistungen 
vorliegen, erfolgt eine normative Zuordnung mit einer Häufigkeit von „0“. Mithin hat die 
Aufnahme dieser Leistungen keinen Einfluss auf die Höhe der zu gewährenden 
Festzuschüsse. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 
3.1 Schriftliches Stellungnahmeverfahren 
Die gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V und 
§ 56 Absatz 3 SGB V wurden in Verbindung mit dem 3. Abschnitt des 1. Kapitels der VerfO 
durchgeführt. Das Stellungnahmeverfahren wurde am 7. Mai 2015 eingeleitet. Die Frist für 
die Einreichung der  schriftlichen Stellungnahmen endete am 7. Juli 2015. 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über das  eingeleitete Stellungnahmeverfahren und 
die eingegangenen Stellungnahmen. 
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Gesetzliche 
Grundlage 

Stellungnahmeberechtigte Eingang der 
Stellungnahme 

§ 91 Absatz 5 
SGB V 

Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) 

07.07.2015 

§ 56 Absatz 3 
SGB V 

Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen 
(VDZI) 

25.06.2015 

Der Inhalt der schriftlichen Stellungnahmen wurde in tabellarischer Form zusammengefasst 
und in fachlicher Diskussion im zuständigen Unterausschuss Zahnärztliche Behandlung 
beraten und ausgewertet (siehe Abschnitt 6 „Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens“). 

3.2 Mündliches Stellungnahmeverfahren 
Die BZÄK und der VDZI haben jeweils auf eine mündliche Stellungnahme bzw. Anhörung 
verzichtet (siehe Anlage 3). 

4. Bürokratiekostenermittlung 
Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne Anlage II zum 1. Kapitel der VerfO. 
Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 
08.04.2015  Antrag KZBV zur Anpassung der Regelversorgung bei den 

zahntechnischen Leistungen bei den Befunden 6.5 und 6.5.1 
nach der Festzuschuss-Richtlinie des G-BA nach §§ 55 und 
56 SGB V 

07.05.2015 UA ZÄ Beratung des Antrags und Beschluss zur Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung 
des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) zur Anpassung der 
Regelversorgung über eine Änderung der Festzuschuss-
Richtlinie 

18.09.2015 UA ZÄ Auswertung der Stellungnahmen 

18.09.2015 UA ZÄ • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen (Beschlussentwurf, 
Tragende Gründe) 

15.10.2015 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Festzuschuss-Richtlinie 

  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

01.01.2016  Inkrafttreten 
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Berlin, den 15. Oktober 2015 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 

 

 

 

 

 

6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Das Stellungnahmeverfahren ist in folgenden Anlagen dokumentiert: 

Anlage 1 Beschlussentwurf zur Änderung der Festzuschuss-Richtlinie: Anpassung der 
Regelversorgung bei den zahntechnischen Leistungen nach § 56 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Anlage 2 Tragende Gründe zum Beschlussentwurf 

Anlage 3 Eingereichte Stellungnahmen der zur Stellungnahme berechtigten 
Organisationen 

Anlage 4 Zusammenfassung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen gemäß 
§§ 91 Abs. 5 und 56 Abs. 3 SGB V 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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